
DIE ENSCHENRECHT GESCHICHT UN
PH  HIE

Von IPP

Die Aufgabe, die M1r miıt dem Thema vestellt wurde, 1ISt. eine
Lassende, daß ıch INır lange überlegt habe, W 1€e iıhr besten gerecht
werden könnte. Mır schien ann der VWeg der richtigste se1N, ZU' VCI-
suchen, dem leidvollen Weg, den dıie Menschenrechte durch die Geschichte
gehen mußten, nachzuspüren und gleichzeitig die philosophisch-weltanschau-
ıchen Auffassungen aufzuzeigen, aut deren Grundlage der Kampf für oder

die Anerkennung der Menschenrechte otft leidenschaftlich geführt
wurde. beschränke mich hierbei aut den abendländischen Kultüurkreis un
€eSsSEN Tochterkulturen.

Es dart darauf hingewiesen werden, dafß der Fülle des Themas vieles
leider NUuUr gvestreift werden konnte, das einer gründlichen Vertiefung bedurtft
hätte. Wiıchtig War mir VOrT allem die Herausarbeitung der Grundlagen einer
bestimmten eıt der einer Epoche Eıne Beschränkung hierauf War NOT-

wendig, sollte das Referat ıcht unfier der Fülle des Materials zerfließen.
Sodann mu{fß noch auf anderes hıngewiesen werden: Dıie geschichtliche

Entwicklung annn und oll 198088 unter dem Blickpunkt der Anerkennung oder
Nichtanerkennung der Menschenrechte gesehen werden. Bei einer solchen
Einschränkung des Blickes könnten unrichtige Meıinungen über eine Zeıit, über
einen EeLW2 zıtierten Autor entstehen. Das 1sSt nıcht beabsichtigt, aber bei dem
Umfang des Themas kaum vermeıden. Nach Möglichkeit 111 ıch aber
verhindern suchen, dafß solche schieten Bilder entstehen. Jedenfalls 1Sst nıcht
beabsichtigt, eın Gesamturteil über ıne Zeit oder einen Autor abzugeben.

Zunächst dürfte eine Klärung dahın notwendig se1n, Was Jenr begrifflich
unter „Menschenrechte“ verstehen ISt. Man wird zweiıerlei unterscheiden
MUSSeN.  A Dafß jeder Mensch als Einzelner gegenüber den einzelnen Mit-
menschen ZEW1SSE unabdingbar geltende Rechte hat, die diese Menschen
achten haben, ist unserer 1»bendländischen Rechtskultur heute ıne Selbst-
verständlichkeit. Dıies War aber nıcht ımmer der Fall Man braucht al nıcht
bıs N  ur Antike zurückzugehen, festzustellen, da{fß das Recht auf persönliche
Freaiheit auch gegenüber den Mitmenschen keineswegs für alle Menschen —

erkannt wurde. Hörigkeit und Sklavereı sınd erst sehr spat überwunden
worden.
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Pathos, das sıch hinter dem Wort „Menschenrechte“ birgt, hat seiINe
Grundlage darın, dafß mMItTt diesem Begriff heute Vor allem die echte des
Menschen gegenüber dem Staat SCIMMCINT sind, deren Achtung, mühsam C1-

kämpft, modernsten eIt schon wieder bedroht IST. Dıie wahre
Erkenntnis des menschlichen Seins führt der Überzeugung, da{ß die yrund-
legenden Menschenrechte nach beiden Seiten Gültigkeit beanspruchen,M
über dem einzelnen Mitmenschen WwWI1e gegenüber der Gemeinschaft des Staates.
Da{iß diese Rechte der Praxıs ıhrer Gültigkeit nach der nNnen Riıch-
tung bejahen, nach der andern aber kann, die modernen
totalıtären Staatssy stieme In iıhnen beansprucht der Staat den Menschen

ıhm ber grundlegenden Rechte, auf Leben, aut
Freiheit, gegenüber den Mıtmenschen als Eiınzelnen

Die Menschenrechte LE der Antıike

Untersuchen WIr zunächst, WIC sıch das Problem der Menschenrechte
Begınn ULiSCTITCT abendländischen Kultur, der Antike darstellt Wır WI1SSCH,

die lege des antıken Kulturkreises, SOWEIL tfür Uu11s tragende Bedeu-
Cung hat, be den Griechen finden 1St (Das Judentum als Vor-
läuter des Christentums soll hier außer Betracht bleiben.) Das Griechentum

kannte kein echt des Einzelnen gegenüber dem Staat Für den Griechen
bedeutete der Staat die Polis, mehr als unls heutigen Menschen Gewiı( WAar
der Staat auch für die Griechen das Gemeinschaftsgebilde, das das TLeben
der vielen der Gemeinschaft ordnete und lenkte Darüber hınaus aber
hatte die Polis für den antiken Griechen relıg1ösen Charakter S1e bedeutete
HC Ganzheitsordnung, der der Mensch INIT allen SC1iNEN Kräften, mi seinem

‚aAnzen Sein zugehört Es <1bt keinen Bereich Menschen, der trei VO  3 der
Ordnunez der Polis WarTfe Die Zugehörigkeit ZUr Polıis bedeutet die Heilıgkeit
relig1öser Bindung urch den Stat dem zugehört 11Ur 1STt der Mensch W 4S

1STt Der Polıis verdankt alles, Leben und Sein Nur der Ordnung der
Polıs ebt sein personenhaftes Sein, und außerhalb ıhrer IST CIM Niıchts
Der Verbannte 1S5T gleichsam COL (1 ebloses VO Jebenspendenden KöÖörper
vetrirenntes Glied (Dies 1ST der Grund arı die Verbannung oft furcht-
bar empfunden WUul1 de.) 1STt das ZEesaAMTE Se1n des Menschen der Polıis
mManent He <1Dt nıchts Menschen das S1C transzendieren würde Dıie (S@e-
meinschaft der Polis Oranert sıch alle übrigen Formen des (jeistes un  9 bindet
S1IC allerdings auch innerlich, daß der Mensch 1 der Zugehörigkeit ZUur
Polıis sein Selbst als ertüllt erfährt

Auf dem Höhepunkt und ı der Krisıs des attischen Geistes ZCUSCH die
Werke der Kunst un: Philosophie VÖO  3 dieser erhabenen Stellung des Staates
tür das Gesamt des menschlichen Daseıins Greifen WIr 1Ur WECN1SC Beispiele
heraus.

In sC1INeCN Eumeniden schildert Uumnls Aschylos, WIEC der VO  - den Erinnyen
verfolgte Orest, der, SC1INCNHN Vater rächen, Muttermörder wurde,
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auf der Akropolis Zu Athen 1in der Stadtgöttin Tempel gverechten Richter-
spruch für se1ın Iun bıttet. Athene, die durch heilige Satzung demn hohen
Areopag als Blutgericht einsetzt, 1St nichts als die Verkörperung der Polis
selbst, durch deren Daseın allein Ordnung gesichert ist, der allein velingt,
die rasende B- der Eumeniden, der Töchter des Dunkels, der Nacht, des
Unheils diese Begriffe urchaus in übertragener relıg1öser Bedeutung g-
meıint bannen, iıhre Kräfte Autern und sich einzuformen.

In seiner Antigone aber oftenbart Sophokles, welche Tragık über den
Menschen kommt, wWennNn durch die Hybrıs des Mächtigen posit1ves Staatsgebot
un göttliches Gebot nıcht mehr e1ns sind, WENN Cie auseinanderfallen. Dann
mu{ß der edle Mensch, der das göttliche Gebot, das eigentlich auch das Gesetz
der Polıs ist, erfüllt, cscheitern. Und das olk gerat 1n Verwirrung, weıl
nıcht mehr feststellen kann, W 4s NU  $ die göttlichen (Gesetze der Polis ordern.
Da ISt ıne ausweglose Sıtuatlion; da ann der Chorführer NUur noch ZuU

Könıg Sagı  °

König, WEel dein Sohn das Rechte trifft,
lafß dir Al;

un zum Königssohn; der 99080 der Braut das göttliche echt verteidigt:
Und auch du vernımm des Vaters VWort
Denn ihr habrt beide recht.

und der Chor Antıgone:
Wohl 1St fromm, der Gotter Satzung ehren.
Jedoch dem Herrscher, der mit mächtiger s  nd regliert,

widersprechen 1St unmöglıch.
Das wußtest du und wähltest doch den Tod.

Erhabenes Zeugnis der Einheit VO Polisordnung und relig1öser Ordnung,
VO staatsbezogenem Menschen, Staatlichkeit un!| Gottesdienst 1St auch die
bildende Kunst des perikleischen Zeitalters. Der geheiligte Bezirk der kro-
polis, das eich der Stadtgöttin Athene, deren gewaltiges Bildnis als Athena
Promachos, deren hoher Tempel, der Parthenon, weıthin Stadt un Land
überragten, 1St künstlerisch gestaltetes Sinnbild dieser Eingebundenheit des
Menschen 1in die weltlich-relig1öse Einheit des Staates. Gerade der Parthenon
ISst; W1e€e Lü tzeler 1n seiner Kunst der Völker“ Z Ausdruck gebracht hat,
eın wahrer KOosmos des Se1ns. Hıer sind die Kräfte des griechischen Lebens in
iıhrer Gesamtheıt sichtbar geworden, VOrLr allem der Jebendige athenische
Staat, der sıch A Fest der Stadtgöttin 1m staatlich-kultischen Zug derPanathenäen herrlich bekundet.

Noch eines weıteren Beispiels sSEe1 vedacht, das uls endgültig überzeugen
kann, des platonischen Sokrates. Kriton raft dem nach ıhm enannten Dıa-
log seiınem ZU. ode verurteilten Freunde, fliehen. Sokrates 1St sıch be-
wulßt, da{fß CI, einer höheren Gerechtigkeit m  ? Unrecht verurteilt
1St. Das beweisen seine Verteidigungsreden 1ın der Apologie. Trotzdem weıist
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das Ansinnen der Flucht weıt zurück. Dıe Gesetze des Staates, die den
Wiıllen des Gemeinwesens verkörpern, die seine innere Ordnung ausmachen,
deren Übertretung nıcht DU  — sı1e selbst, sondern den Staat zugrunde richtet,
sie treten ihm als den Staat verkörpernde W esen, als die „Hüter-Gottheiten
des Staates“ (Guardıni) un fragen ihn, ob MITt der Al  —
ratenen Flucht S1E selbst un: die Stadt dem Untergang entgegenführen wolle.
Denn ein Staat wird untergehen, wenn seine richterlichen Entscheidungen nıcht
mehr geachtet werden. Sokrates hat durch seın SaNnzeS Leben bis 1n sein Iter
die Gesetze der Polis geachtet. Er 1St sıch bewußt, daß ıhnen, der
Polis, alles verdankt, se1in Leben, seine Eltern, seine Erziehung, seine Kinder,
kurz, seın Sein chlechthin. Und diesen Gesetzen, wıederum der Polıis
selbst, annn un dart sıch nıcht entziehen, selbst WENN s1e ıhm Unrecht
Doch gerade weıst großartig zurück, ındem die Gesetze siıch
sprechen aßt „Jetzt aber wiIirst du, WCNN du denn scheidest, als einer
hinnen yehen, dem Unrecht geschehen 1St. wWwar ıcht VO den Gesetzen, doch
VOon Menschen. Entweıiıchst du aber schmählich und vergiltst Unrecht MIt
Unrecht, Übeltat MIt Übeltat, brichst deine Versprechungen un Verein-
barungen MIt uns und TUSL denen Unrecht, denen du wenigsten darist,
näamli;ch dır und deinen Freunden, einem Vaterland un: uns, dann werden
WIr dir zurnen, solange du autf Erden lebst. Und auch drüben NSCTIC Brüder,
die Gesetze 1m Hades werden dich ıcht treundliıch empfangen, weıl sS1€e W1S-
SCH, da{ß du, sovie] dir ag, auch uns verderben suchtest. Darum lasse
dich nıcht VO  - Krıriıton überreden, Cun, SagtT, sondern lieber VO  - uns.“

Er bleibt unı trinkt den Schierlingsbecher, den ıhm seıin Staat darbot,
noch 1m ode sıch 1Ns wissend MIt der ihm heiligen Ordnung des Staates
eine Haltung, die WI1r heute ıcht mehr vollziehen können.

die große yriechische Philosophie blieb 1n ıhren Hauptvertretern
staatsbezogen. Platon und Arıstoteles kennen eın der Polis transzendentes
Ziel des Menschen. Inwieweit ıhre Naturrechtslehre einen VWeg für die Ent-
deckung der menschlıchen Person un ıhrer Rechte WI1es, wıird uns noch be-
schäftigen. Dıie Polıs 1St für beide die zroße Gemeinschaftsordnung, die

eın natürliches subjektives echt des Bürgers nıcht geben ann. Ihr Natur-
recht un!: die geltenden Gesetze der Polıis entsprechen einander oder sollen

einander entsprechen, da das positıve Gesetz der Polis das Naturrecht
ausspricht oder aussprechen soll

So heißt 1ın den Gesetzen Platons: „Jene Staaten lassen WIr nıcht für
eigentliche Staaten un jene Gesetze nıcht für rechtmäßıige Gesetze gelten, diıe
ıcht des allgemeinen Besten wiıllen für den Staat als Ganzes gegeben
werden;: vielmehr eNNEeEN WI1r 1Ne Gesetzgebung, die 1Ur den Interessen
einer Parte1 dient, Parteisache un iıcht Staatssache, und dem durch S1e be-
stimmten SOgENANNLLECN echt sprechen WIr jeden Anspruch auf diesen Namen
ab.“

Es 1St bekannt, daß sıch 1m Gegensatz Platon un Aristoteles die
Sophisten mit lebhafter Kritik die bestehende Polisordnung wandten.
Sıe betonten die Freiheit un: Gleichheit alles dessen, Was Menschenantlitz
tragt. In ıhrer revolutionären Haltung SCH| die Polıs sind sıe betont indi-
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vidualistisch. ber ıhre Lehren and nıcht homogen. Zumeist erschöpfen s1e€
sich der Kritik., Und s1e schließlich Stelle der Polıis anzubieten
hatten, WAar die C1vitas maxıma der Menschheıit, die, als spater in un mit dem
römischen Imperium der Kleinstaat der Polıis überwunden wurde, den Men-
schen Nau fest un! umtassend 1n eın rein immanentes ıh 1n allen seinen
Sphären ergreifendes taatswesen einspannte.

Der Kaiserkult 1Sst dabe1 NUr das 2ußere Zeichen für den relig1ösen Cha-
rakter, der dem Staat der Antike zukam. Und wenn das Imperium grofß-
züg1g die Kulte anderer Gottheiten anerkannte, 1Ur deshalb, weiıl s1e auf
rund se1nes Polytheismus in den Staatskult einbeziehen konnte. Wer aber,
wI1e 1im jungen Christentum, den Staatskult als solchen weigerte, mußte den
Weg des Martyrıums gehen. Der Staat konnte ıhn AUS seinen relig1ösen Vor-
AaUSSETZUNGSCN nıcht dulden.

Der Eklektizismus der Stoa, der die Idee der C1Vvitas maxıma übernommen
und für das römische Imperium fruchtbar gemacht hatte, konnte den Men-
schen auch nıcht seiner Staatsgebundenheit hinaustühren.

Die Idee des Menschen vollendete sich ın der Antike 1n der ILdee des Staats-
bürgers, se1l der CNS begrenzten Polıis oder der CLv1itas maxıma des Welt-
reiches. So konnte S1'  9 verschiedener Ansiatze 1n der gemäßigten
Sophistiık un! 1n der Stoa, der Gedanke VO Menschenrechten, die auch
den Staat gvelten, nıcht durchsetzen. Dıie Vollendung des menschlichen Seins
bedeutet Aufgehen 1m Staat. TSt MI1t dem Erscheinen des Christentums, MI
seiner Lehre VO. der unsterblichen Seele, VO  ; der Verantwortung des
personhaften Menschen VOTL dem allem ardıschen und damıit auch dem
staatlichen Sein transzendenten persönlichen Gott un eltschöpter, von der
durch den Gottmenschen gestifteten Kırche als der Vermittlerin des Heıils
konnte diese absolute Eingebundenheit des antıken Menschen in den Staat
gelöst werden, konnte der Mensch als eın W esen erscheinen, das als die Wahr-
heit erkennend un damıt das Gute sollend sıttlıche Verantwortung tragt,
das damıt Person ISt un:! als Person Träger VO Rechten auch gegenüber
dem Staat

Anerkannt wurde 1ın der Antike auch ıcht die absolute Geltung personaler
Rechte gegenüber dem Mitmenschen. Sowohl der griechischen Staatstorm der
Polıs W1€e dem römischen Imperium WAar die Sklavereı, die absolute Ab-
hängigkeit unı Unterworfenheıt eines Menschen als Sache einen —

dern Menschen celbstverständlich. Nach einem bekannten VWort Varros DCc-
hörten die Servı Z Ackergerät, \d2.5 sprechen kann. In dieser schärfsten
Orm der Sklavereı WAar der Sklave bedingungsloses Eıgentum eines andern
Menschen, der mıt ıhm nach seiner Wıllkür verfahren konnte, das wı1ıe jede
andere Sache gebraucht, veräußert, vernichtet werden konnte.

Dıie weltanschauliche Grundlage für diıesen Sachverhalt wird auch darın
finden se1N, daß weithin für die Antike das Schicksal der Menschen eın ab-
solut weltiımmanentes ist. Es zibt kein transzendentes 7iel des Menschen.
Auch das eıich des Hades, das eich der Schatten 1St cın innerweltlich. Es
gehört ZU: sich geschlossenen Bau der Welt, die das eich der Götter,
der Menschen und der chatten umtaßt. Zu diesen iınnerweltlıch bestimmten
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Menschen gehörte in weıtem Umfang eın innerweltlich BESELIZLES Recht, das
willkürlich gegeben den Adel, der menschlichen Personalıtät zukommt,nıcht kennt. war oibt auch hier Ansätze ZUr Überwindung dieses den
Menschenrechten CNTISEZENgESEIZLIEN Herrenrechts. VWır finden s1e 1m Kampfder Sophisten die die Sklaverei begünstigenden Gesetze der griechischenPolis Wır finden SiE VOrTr allem der Stoa, dıe mi1t Seneca die Menschen-
würde die herrschende Sklaverei MIt dem schönen Wort preisen äßt
„Homo TCs hominı!“ Auch die Sklaven sind Menschen, Blutsverwandte,Brüder: S1E sind W1€e die Freien eigene Söhne der Gottheitd Gligder der einen
großen Gemeinschaft.

Da{fiß terner die große, 1ın der Metaphysik der attıschen Dreiheit Sokrates,Plato, Arıstoteles wurzelnde Philosophie reiche Anregung Z Überwindungder Sklaverei bieten konnte, lehrt die Geschichte des Naturrechts.
TIrotz aller dieser Änsätze 1St der Antike die Überwindung der Sklaverei

nıcht gelungen, konnte ıhr ohl auch nach ıhren ganzecn geistig-weltanschau-lıchen Voraussetzungen nıcht gelingen. Wır werden noch sehen, w 1e lange,W1€e schmerzlich und welchen ungeheuren Mühen das Christentum
die Lösung dieser Frage SCTUNSCH hat

Das Ergebnis WSCrETr bisherigen Untersuchung 1St jedenfalls, daß der
Antıke ıcht gelungen iSt, die Menschenrechte gegenüber dem Staat WwW1e
gegenüber dem Mıiıtmenschen durchzusetzen. Der Mensch verblieb 1n 1b-

SE EEEGEEE GE  E n
soluter Staatsgebundenheit; un ımmer bestand die rechtliche Möglıchkeitauch der persönlichen Versklavung.

Dıie Menschenrechte ım cbri5tlicéen Äon

SE mMIit den langsam sich durchsetzenden Lehren des Christentums wurde
1ın Ks  TeEMmM abendländischen Kulturraum die weltanschauliche Grundlage g-
legt, auf der die Menschenrechte siıch gründen konnten. Indem das Christen-

lehrte, daß für den Menschen eın Ziel 1bt, das Jenselts dieser VWelr
liegt, damıt auch Jenseits des dieser Welt angehörigen Staates: ındem dieses0  — SE E  Wl en —

l\
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Ziel des ew1gen Heiles als das eigentliche und letzte des Menschen heraus-
stellte: indem erklärte, da{fß die Erreichung dieses Ziels hier abgesehen
von dem etztlich entscheidenden Zuvorkommen der Gnade auch VO  = dem
Willen des einzelnen personalen Menschen abhängig ISt; iındem auf die
Verantwortung der Person für die Bewirkung ihres ewıigen Heıiles oder Un-
heiles hinwies: indem in diesen Lehren der Vorrang des personalen Menschen
VOT dem Staat deutlich siıchtbar wurde: rückte das Christentum den Wert der
einzelnen menschlichen Person entscheidend in den Vordergrund. Der Mensch
INg 19088  3 icht mehr absolut 1m Staat auf Es gyab ine Sphäre 1m Menschen,
die nıcht staatsbezogen WAr,. Dıieser Bereich Person, der den Einwirkungen
des Staates verschlossen seıin ollte, wurde als der eigentlich wesentliche hın-
gestellt. Hıermit erst WAar die volle eigenverantwortliıche Personalıtät des
Menschen erkannt. Und erst auf der Grundlage dieser Erkenntnis WAar die



DIE MENSCHENRECHTE SCHICHTE UN HIL  PH

Einsicht möglich, unabdingbare Rechte gebe, die den Menschen, un:
ZW ar jedem Menschen, gegenüber dem Staat zustehen, die der Staat achten
hat, 1n die nicht eingreiten darft.

Indem das Christentum Würde und Hoheit der Person verkündet hat,
ındem weıiterhin das Gebot der Nächstenliebe dem höchsten Gebot der
Gottesliebe gleichstellte, die Voraussetzungen für die Einsicht gegeben,
da{fß Rechte der DPerson auch gegenüber dem Mitmenschen gebe. TrotzdemW A D hat Hunderte VO Jahren gedauert, bis endlich gelang, die Geltung
der Menschenrechte allgemeın durchzusetzen. Der dofrnenreiche VWeg, der bıs

diesem Zeitpunkt werden mußte, ze1igt sıch VOor allem bei den
yrundlegendsten dieser Rechte, bei dem echt auf Glaubens- und Gew1ssens-
reiheit und bei dem der persönlichen Freiheit.

Wır wIissen, daß Christus als der Gottmensch die ernste und bedingungslose
Forderung gestellt hat (beı ark 16, 16), daß NUur WTr gaubt un sıch
taufen läßt, wird, da{fß WeTr nıcht glaubt, verdammt werden wird.
Trotzdem hat Christus jeden 2ußeren Religionszwang abgelehnt, weıl Gott,
WI1eEe Guardıniı einmal cschr tein gESAZT hat, Ehrfurcht VOT der freien pCI-
sonalen Entscheidung des Menschen hat „Wo ımmer Man euch nıcht auf-
nımmt und aut CUIC Worte nıcht hört, da verlalßt das Haus der die Stadt
und schüttelt den Staub VO'  e} Füßen“, heißt be1 Matth 10, 14 Und
W Paulus iın seinem Briet die Galater, 1:9; den verflucht, der eın anderes
Evangelıum verkündet, me1lnt damıt keineswegs außeren Glaubens-
a  59 der dem SaNzZChH Geist der Lehre Christi widerspricht.

Die Kirchenväter der ersten Jahrhunderte, eın Tertullian, eın Orıigenes,
Cyprian, Laktanz siıch iın der Ablehnung des Glaubenszwanges ein1g
Noch Chrysostomus WAar der Auffassung, daß ınen Häretiker toten auf
Erden einen ıcht wiedergutzumachenden Hader eintühren hieße

Auch 1ler War N der Staat, der die Kirche auf einem unheilvollen Weg
mitriß. Unter Konstantın und seinen Nachfolgern wurde, wWw1€ uns allen be-
annt 1St, das Christentum Z Staatsreligion des römischen Reiches. Da dıe
römischen Imperatoren der altrömischen Lehre VO  e} der Staatsomnıpotenz
testhielten, erschien nunmehr der Häretiker das Christentum als Ver-
brecher den Staat. Häresie wurde daher iın ÖOst- w 1e 1n estrom VO:  =

den weltlichen Gerichten bestraft. In Ostrom soll das Jahr 385 die
Todesstrafe gCH Ketzere1 vollzogen worden se1n. Es Jag nahe, daß auch
die Bischöfe der Kirche sıch des weltlichen Arms des Staates bedienten,

Ketzer vorzugehen, wenn s1e mächtig geworden waren.' 50 forderten
1m Jahre 404 verschiedene Bischöte den Kaiser Honorius oftfen auf, die Stra-
ten se1ines Vaters Theodosius die Häretiker ErTNECUECINMN. Augustinus
hat sich anfangs gewelgert, diesen VWeg mitzugehen. Auf der Donatisten-
synode 1im erstien Jahrzehnt des Jahrhunderts scheint den Mitbischöfen
gelungen se1n, Augustinus umzustimmen. Er trat nunmehr für mäßigen
Zwang ein, lehnte aber die Todesstrafe 1Ab So schreıibt 1im Jahre 408 den
Donatistenbischot Vincentius: „Du me1nst, niemand dürte Gerechtigkeit
CZWUNSCH werden, obwohl du doch lıest, daß der Hausvater den Dienern
gDeSagL hat Alle, die iıhr findet, nötigt hereinzukommen Hoffentlich
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siehst du nunmehr eın, nıcht darauft ankommt, ob eıner e€ZWUNgenN
wird, sondern allein darauf, WOZU gezwungen wird, ob CS nämlich
Gutes oder Böses 1St.  + Und 1in seinen Retractationes heißt CS, daß früher

jeden Religionszwang WAar, weiıl noch ıcht ertahren habe, wel-
cher Schlechtigkeit jene sıch ungestrait hinreißen lıeßen, un: wieviel Z
iıhrer Bekehrung eın umsichtiger Zwang beitragen könnte.

Diese Satze, die das Augustinische „Compelle intrare“ enthalten, die
sicherlich 1n der besten Absicht geschrieben wurden, sind VoNn Jahrhundert

Jahrhundert weıtergetragen worden. Sıe fanden Eıngang 1Ns Decretum
Gratıianl, damıt ins Corpus lurıs Canonıicı. Sıe die Grundlage und
Rechtfertigung für alle spatere Ketzerbestrafung, für die Inquisıition, für die
Versklavung zahlloser Menschen.

Nıchts zeigt deutlicher, da{ß das Christentum Staatsreligion MIt allen ihren
Getahren geworden WAar, daß der Orbis Romanus unı Orbis Christianus sıch
deckten, da{ß Weltreich un:! Weltkirche untrennbar zusammengehörenoll-
ten, als die Tatsache, daß Justinian in seinem odex die Strat- un: Ver-
$ahrensnormen die Ketzer erließ Das christlich gewordene Imperium
Komanum übernahm die Intoleranz des heidnischen, das ine Mifßachtung
seines Staatskults nıcht geduldet hatte. Das absolute Recht der Gewissens-
freiheit wurde nicht anerkannt.

Der tragısche Irrtum Augustins wirkte nach über das Mittelalter, Ja bis
über die Schwelle der euzeıt. Es 1St uns bekannt, daß das mittelalterliche
Imperium auf der Grundlage des römisch-christlichen weıterbaute, da die
Prinzıpien, die diesem zugrunde lagen, übernommen wurden un: weıter
yalten. Die frankischen, die sächsischen, dıe saalıschen, die staufischen Kaıiıser
und ıhre Nachfolger ühlten sich als dıe Lenker des Orbis Christianus. Ihre
Zeitgenossen erkannten diesen Anspruch weıthın Auch die 1m Gratlia-
nıschen Dekret un 1MmM Corpus lurıs Justinians niıedergelegten Rechts-
prinziplen valten weıter. Außer der Aristlichen sollte keine andere Religion
Geltung haben AÄAus dieser ıhrer Stellung wurden dann auch die Folgerungen
SCZOSCH, als siıch VoOor allem seIit dem ME Jahrhundert Abfallbewegungen ZE1S-

Wır erinnern uns der Katharer, VO]  5 denen sıch das Wort Ketzer ableitet,
un: ıhres turchtbaren Schicksals. Im Jahre 1022 sind 1m mittelalterlichen
Abendland ohl die ersten Ketzer 1n Orleans verbrannt worden.

Als Kaiser Friedrich I1 1m 13 Jahrhundert den ersten absoluten Staat
gründen versuchte, erhielt dıe Ketzerverfolgung gewaltigen Auftftrieb. Der
Kaıser versuchte, als der ın der eihe der Imperatoren des mittelalter-
lichen Reiches, das Christentum nach antıkem Vorbild Z vollständigen
Staatsreligion erniedrigen. Der VO Glauben Abgefallene valt demnach
als Staatstfeind un:;: wurde verfolgt. Da die Papste jener Zeit vemäfß der
eigenartıgen geistlich-weltlichen Struktur des Reiches den Anspruch auf die
Miıtgestaltung des Orbis Christianus erhoben, Jag 1n der Konsequenz dieses
Anspruchs, da{f S1e auch die Ketzerverfolgung bejahten. Alexander 111
(479) und Lucıus 111 (1184) torderten zZUu Vorgehen die setzer aut
Innozenz 1LIL rief ZU Kreuzzug SCHCIHL die Albigenser. Unter Gregor I
dem großen Gegner Friedrichs 1 fand Rom die Ketzerverbrennung
26
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s  > und dieser apst War der erste, der päpstliche Inquisitoren ZUr Auftf-
purung der Ketzer er Innozenz erlaubte im Jahre 1252 dıe
Anwendung der Folter durch die weltlichen Gerichte. Die Todesstrafe aller-
dıngs wurde NUr den Unbußitertigen und Rückfälligen vollzogen, War
wurden die Verurteilten VO  $ der Inquisıition den welrtlichen Gerichten m1t
der Bıtte Schonung des Lebens übergeben. Da aber die weltlichen Rıiıchter
der Anklage SCHh Häresiıie und der Exkommunikation verfielen, wenn S1C
dıe Todesurteile ıcht vollstreckten, WAar diese Bıtte nıchts anderes als ine
leere Formel SO turchtbar diese Tatsachen für das christliche Gewi1issen sind,
s1e dürfen in der Geschichte der Menschenrechte der Wahrheıit willen
nıcht verschwiegen werden.

Die großen Theologen des Miıttelalters, ıhnen auch der klar un:
ruhig abwägende Thomas VO:  o Aquın, haben Berufung VOor allem aut
Augustinus die Ketzerbestrafung bejaht Für Thomas lag die Rechtfertigung
der Bestrafung 1n der Vertälschung des Glaubens, der ihm selbstverständ-
ich höchstes Gut WAal. Zwar wufßften auch die Theologen des Miıttelalters,
daß der Glaube grundsätzlıch eın Akt des trejen W ıllens ISt. Glaubenszwang

die, die noch nıemals den christlichen Glauben AaNZCHNOMMIMMNC hatten,
wurde daher VO  3 ihnen abgelehnt. Gegen Sie durfte annn MI1t Gewalrt VOILI-

werden, S1C den cAristlichen Glauben lästerten, oder wenn

$1e die Christen Gewalt übten. Die VO Glauben Abtrünnigen aber,
die Ketzer, nach ıhrer übereinstimmenden Auffassung auch „körper-
lıch zwingen, da{fß s1e erfüllen, E versprochen haben, un« halten, W ds

S1e einmal übernommen haben“
Diese Intoleranz der mittelalterlichen Christenheıit die VOÖ  ; ıhr

abtrünnigen Glieder War 4 US der Zeitanschauung verständlıch,. wenn auch
nıcht billigen Wr für die Anerkennung der grundlegenden Menschen-
rechte nıcht gerade zÜnNst1g. Ebensowen1g die Haltung vegenüber dem Juden-
tum. Das kanonische Judenrecht cah u, e folgende Mafßnahmen VOT: Dıiıe
Werbung für den jüdischen Glauben WAar UNtErSagt; der Talmud Wr VOI-

boten. Am Karfreitag durften die Juden das Haus nıcht verlassen. Sı1e muß-
ten iıne besondere S1C kennzeichnende Tracht LLagenN. Se1it dem Jahr-
hundert wurden die sogenannten Judenpredigten gehalten, denen alle
Juden VO 12 Lebensjahr erscheinen mußten. Zwangsweise Tauten war

allerdings verboten.
Aus dem Grundgedanken der Einheit der qcQhrastlichen Okumene wurde VOIN

manchen mittelalterlichen Theologen auch die Unterwerfung der heidnischen
Staaten un die Herrschatt der Kurie gefordert. Wenn diese Herrschaft
nıcht anerkannt werde, dürte mMan die Heiden mıt Waffengewalt unter-

werfen un ihres Besitzes berauben, lehrte der Kardinal Heinrich VO  ; Ostıa
iın seiner Summa Auch diese Lehre 1St von weittragenden Konsequen-
ZeN SCWESCH., S1e hat insbesondere in der kolonial-ethischen Diskussion des
spanıschen Goldenen Zeitalters ine xroße Rolle gespielt.

Es SC1 1LUFr CZ erwähnt, dafß .diese christliche Intoleranz im Begınn des
kolonialen Zeıtalters, in der spanischen Conquıista, furchtbare Folgen zeıitigte,
VO  3 den obersten geistlichen un!: weltlichen Führern sıcher nıcht gewollt.

L



1PP?

(Vgl Höffner, Christentum un Menschenwürde, Trier Gerade
jener eit erwachsen aber die großen Mahner des cQhristlichen Gewi1ssens, die
nıcht aufhörten, vieler persönlicher UnBbill ıhre warnende Stimme
erheben. Persönlichkeiten w1e Las Casas, Vitor1a, Soto, Cano, Banez und
andere sind SCWESCH, die den Anschauungen einer >  .UuS  IMN Kolonial-
praxıs ihre ethischen Forderungen entwickelten un: die entscheidenden
Grundlagen für die Anerkennung VO:  3 Menschenrecht und Menschenwürde
legten.

Als mit der Reformatıon die Einheit der abéndländischen Christenheit
schlie{fßlich ZESPIFENZET wurde, nahmen sowohl die alte wie die verschiedenen

entstehenden Religionen das echt des Glaubenszwanges für sich ıin
Anspruch, auch 1er wieder un Führung des Staates. Das Bekenntnis des
Fürsten sollte der Einheit und Geschlossenheit des Staatswesens willen
auch das der Untertanen se1n. Dıie Folgen des Satzes: Cu1us reg10, 1US relig10,
sınd uns bekannt Nur ein1ge Beispiele euen herausgegriffen: die Ausweisung
der Salzburger Lurheraner: die Verfolgung der Katholiken 1n England; die
Vertreibung der Hugenotten Aus$s Frankreich.

Es bleibt noch übrig, urz die Entwicklung streifen, sOWeIlt 1E die pCI-
sonalen Rechte gegenüber dem Mitmenschen betreften. Das Junge Christen-
IU brachte 6S zunächst ıcht fertig, die der römischen Sozialordnung —

gehörige Instiıtution der Sklaverei abzuschaften. Wohl wurde S1e gemildert.
So schreibt schon Paulus 1mM Epheserbrief 6, 5 —9 E Sklaven, gehorcht

iırdischen Herren mI1t aufrichtigem Herzen gleich w1ıe Christus. Ihr
wiıßt Ja, eın jeder, C se1 Sklave oder Freier, empfängt für das Gute, das
CUL, VO Herrn seinen Lohn Ihr Herren, handelt ebenso jene un lafßt
das Drohen. Ihr wılt Ja, dafß ihr Herr 1mM Himmel auch der eurige 1St
und daß bei ıhm eın Ansehen der Person iSt. Aus diesen VWorten geht deut-
lich hervor, daß die Sklaverei einen anderen Charakter annehmen konnte
und nach dem Sich-durchsetzen des Christentums auch angenomm hat.
Der Sklave WAar nıcht mehr ıne Sache, mıiIt der nach Belieben verfahren WEI-

den konnte. Er stand M1Lt seinem Herrn ZUSammMmMmM en VOT eben em, bei Dem
eın Ansehen der Person ISt.  < Das Gebot der Nächstenliebe gyalt auch tür das
Verhältnis Herr Knecht

Dıie Kirchenväter haben siıch Gedanken über die Institution der Sklaverei
als solche gemacht Unter dem nachwirkenden Finfluß der Stoa kamen sS1€e
der Überzeugung, da{ß 1mM paradiesischen Urzustand alle Menschen trei g-

seien, daß die Wourzel der Sklaverei in der Sünde liege; eın Gedanke,
der bis iın die spate Scholastik nachwirkt. Auch T'homas VO  e=) Aquın schließt
sıch dieser Lehre Von Aristoteles herkommend, iSst der Auffassung, daß

eine naturrechtlich bedingte Sklavereı gebe. Aus der ausgehenden Antike
wiıird die Sklaverei als Institution 1in das Mittelalter hineingenommen. Sıe
nımmt jer allerdings andere un verschiedene Formen dinglicher un: PeL-
sönlicher Abhängigkeıt Sklaven, Lıten, Halbfreie un auch manche Freie
verschmelzen dem einen Stand der abhängıigen Bauern. Als Träger lebens-
wichtiger Aufgaben wurde dieser Stand als der hörige un: Jeibeigene
1n den Orbis Christianus eingegliedert, allerdings UNLersStier Stelle.
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Wır wissen, dafß ECrSt die Französische Revolution ın unserem ENSCICH
Kulturkreis den entscheidenden Vorstofß auch ZUrr. Befreiung der Hörigen
unternahm, als S1€ dıe alte Feudalordnung sturzte. In Deutschland erfolgte
die Befreiung CTST 1n der ersten Hälfte des Jahrhunderts.

Der VWeg, den WIr bis diıe Schwelle des Jahrhunderts verfolgten, 1Sst,
W as die Anerkennung und Durchsetzung der Menschenrechte betrifit, eın
sehr dunkler SCWESCH. Es zibt allerdings auch, und das mu{fß der Gerechtig-
€e1it wiıllen €s  5 werden, helle Wegstreifen, denen WIr noch nachgehen
mussen, die schließlich ZUuUr Durchsetzung der Menschenrechte führten.
Es sind verschiedene Quellen, deren Strome schließlich Ihrer Anerkennung
hinführten.

Dıie aut der platonischen un: aristotelischen Metaphysik gründende antiık-
klassische Naturrechtslehre 1St eine dieser Quellen. Beide, Plato WwW1e Arısto-
teles, suchten, wenn auch auf verschıiedenen egen, das Wesen der Dıinge
erkennen. Für Plato 1St das W esen grundgelegt in der eWw1g gültigen Idee: tür
Aristoteles 1n der inneren Orm der Dınge, 1mM Sosein. Aus dem W esen des
Menschen und der Dıinge folgt für beide die Forderung der Gerechtigkeit, des
natürlich Gerechten. Indem beide, sowohl der Gründer der Akademıie w 1€e
der Gründer der peripatetischen Schule, den Weg wlesen, auf dem über das
Wesen, hier VOr allem des Menschen, die Forderungen der Gerechtigkeit un:
des Rechts erkennbar wurden, haben s1e die Grundlage auch für die dann
doch spat EISTt erfolgte Erkenntnis der Menschenrechte gelegt. ber Sto2
und römisches echt sind ıhre Gedanken über das Naturrecht iın das Mittel-
alter eingegangen. Dort hat sıch VOT allem Thomas VO  w Aquın mit den Aatur-

rechtlichen Gedanken der großen römischen Rechtsgelehrten Ga1us un
Ulpian auseinandergesetzt. Er hat s1e geläutert und geklärt der Nachwelt
überliefert. Aut ıhm bauen die spanıschen Spätscholastiker auf un ent-

wickeln ihre Thesen SEeESCH Glaubenszwang un: Glaubenskrieg, die
Art un Veıse, iın der schuldlose Menschen versklavt wurden. Insbesondere
Vıtoria un: Suarez haben wichtigste Lehren auf den Gebieten des Natur-
und Völkerrechts entwickelt. Sıe haben über Hugo Grotius Eıngang 1in dıe
moderne Völkerrechtslehre gefunden. Ihre T'hesen über den gerechten Krıeg
1mM Rahmen des 1US gentium haben in weıtem aße dazu beigetragen, daißs
Glaubens- und Gewissenszwang seltener wurden, dafß schließlich auch der
aller Menschenwürde und allem Mer_19chenrecht spottende Satz Cuuus reg10
e1US rel1g10, überwunden, daß ‚Umfang und Art der Sklaverei gemildert
wurden.

Das ine darf jedenfalls gr werden: Im peripatetisch-scholastischen, auf
dem W esen des Seıins un!: in ıhm des Menschen aufbauenden Naturrecht,
ın seiner realistischen Lehre VO Staat und seinen Grenzen sind alle Vor-
aussetzungen tür die Erkenntnis der Menschenrechte gegeben. Nur der Staat
ISt gerecht, entspricht dem Naturrecht, der 1ın se1iner Ordnung bleibt, der se1ine
Aufgabe erfüllt, dem gemeinen Besten des Staatsvolks dienen. Gerechtig-
€eıit bedeutet auch Anerkennung der Personhaftigkeit des Menschen und
seiner sittlichen Würde Was 1€s etztlich -bedgutet‚ wurde allerdings erst
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spat, CISt 1 18 und 19 Jahrhundert bis 1n die zußersten Konsequenzendurchdacht. Der Weg aber diesen Folgerungen WAar gewlesen.
Soweılt ich die Entwicklung übersehe, tührt eın direkter VWeg VO  — den

spanıschen Spätscholastikern der erstien Erklärung der Menschenrechte
1mM Staate Vırginia VO 1776 Es scheinen andere geistige Bewegungen BC-
wesen se1n, die dem Gedanken der Menschenrechte entscheidend Z
Durchbruch verhalfen. Mıt der Reformation WAarl, cbwohl sich zunächst noch
der Satz Cuuus reg10 AUS relig10, durchsetzte, der relig1öse Individualismus
geboren, neben dem geistigen Individualismus schlechthin  ‘9 der mMit der Renaıi1s-
an aufbrach.

Im England Heınrıichs 111 War allerdings die Reformation zunächst
iıne eın machtpolitische Angelegenheit, vor allem außeren Stil des
kaırchlichen Lebens nıcht viel anderte. Gegen die englische, VO Staat ab-
hängige Episkopalkirche sıch eine Rıchtung ZUuUr Wehr, die 1m An-
schluß das ent Calvins ıne retormatorische Reinıigung der Kirche VO!-
Jangte Der 1er sıch anbahnende Puritanısmus torderte die völlige LOS-
trennung der Kırche vom fAAt und die volle Unabhängigkeit jeder Ge-
meinde. Da diese Forderungen VO'  3 den Tudors als Hochverrat angesehenwurden, ließen s1e 1587 mehrere der puriıtaniıschen Führer hinrichten.
Unter dem staatlichen ruck Zing die Bewegung stark zurück. hielten
sıch einıge Reste bis zum Antfang des Jahrhunderts. Um der staatlıchen
Unduldsamkeit entgehen, wanderten Sle AUsSs,. Ihr, der Pılgerväter, Wegführte über Holland nach Amerika. Dort gründeten S1Ee Kolonien, in denen
s1e ihrer Religion leben konnten. In der Verfassung des VO  3 ıhm begründeten
Staates Rhode Island hat der retormatorische Theologe Ooger W ılliams das
Recht der Religionsfreiheit als das vornehmlichste allgemeine Menschenrecht
festgelegt. Dieses ZU. Ausdruck gekommene relig1ös-reformatorische An-
lıegen nach Religionsfreiheit 1St geschichtlich gesehen ine der Hauptursachen
ftür den endgültigen Durchbruch der Idee der Menschenrechte BCWESEN.Aus dem geistigen Individualismus der Renaıissance entwickelte siıch 1m
Verlauf des und 18 Jahrhunderts der aufklärerische Rationalismus MIt
se1ner individualistischen Naturrechtslehre. Sıe steht nıcht mehr 1m Zusam-
menhang mMIıt der großen scholastisch-realistischen Tradition. Sıe 1St eın Ge-
schöpf des Wıderpartners des Realismus, philosophischen Nomuinalismus,der das Gute und damit das Gerechte un das Recht nıcht dem Sein und
Wesen, sondern Aaus dem Wıiıllen schöpft. Aut der Grundlage dieser Willens-
hık ISt der Rationalismus den verschiedensten Aussagen über das Verhält-
N1s VO  3 Individuum und Staat gekommen. Die Rationalisten gehen 1n der
Mehrzahl VO der Annahme eines paradiesischen (Rousseau) oder eiınes ab-
solut wilden und ungebändigten Naturzustandes des Menschen (Hobbes,bellum omnıum CONTIra omnes) und eines diesen Zustand beseitigenden CONTIrAaL
socıal AUuUsS. Während ıne Richtung auf Grund des Gesellschaftsvertrages die
absolute Unterwerfung des Einzelnen den Staat lehrte (Hobbes und
Rousseau), betonten andere (Althusius, Milton und besonders Locke 1im

Jahrhundert) iıcht NUur die Idee der Volkssouveränität, sondern auch den
Gedanken der Freiheit und Gleichheit der Menschen, dasB auf die olks-
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revolution jede Herrschaft, die dem ursprünglichen 7 weck der Staats-
gewalt zuwiderhandelt und die erwähnten natürlichen Rechte miıt Füßen tritt.

Auch dieses Widerstandsrecht hat eine lange Geschichte. Es hat seine rund-
lage sowohl in der cQhristlichen Lehre VO]  3 der Würde un: Hoheit der Per-
0)  o WI1e der germanischen Auffassung ständıscher Freiheit. ber Calvin
un die Monarchomachen 1st die Lehre VO Widerstandsrecht eine
tyrannische Obrigkeıit nach England gedrungen un:‘ 1St Ort von Locke über-

worden.
Da{fß praktisch VOrTr allem ın England seit Jahrhunderten geübt worden

Wal, zeigt die Geschichte der Entwicklung der Freiheit in England. Erwähnt
se1 die Magna Charta Libertatum, die 1215 dem König VO:  S den englischen
Ständen abgerungen wurde; terner die Petition otf Rights VO  a 162/, die
schließlich 1n der Declaration of Rights VO  3 1689 den Ständen MEUC re1-
heiten SCWAaANN, Trotzdem sich hier nıcht echte des Individuums, SOMN-

ern der Stände handelt, die gegenüber der Krone erkämpfit worden sind,
sind auch diese geschichtlichen Ereignisse VO  '3 bewegendem Eindruck auf die
amerikanıschen Sıedlungen N.

sind die verschiedensten Ursachen SEeWESCH s1e konnten 1er NUur

in aller Kurze skizzıert werden die schließlich jener Erklärung der
Rechte VO Virginia (1776) führten, die spater 1n den Amendments —
Bestandteil der Vertfassung der USA wurden. In der berühmten Unabhängig-
keitserklärung der Vereinigten Staaten VO Juli 1776 1St als ine des
Beweises nıcht bedürftige selbstverständliche Wahrheit bezeichnet worden,
da{fß die Menschen mM1t unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, die sıch
somıiıt nıcht VO: Staat herleiten, sondern die miıt dem Sein des Menschen
gegeben sind, un: die VOTLr allem auch den Staat gelten.

Es sind zuletzt schr handteste wirtschaftliche un nıcht relig1öse Gründe
CWESCH, die dieser Unabhängigkeitserklärung geführt haben Wır CI-

ınnern u1ls Teezoll und Stempelsteuer, den Bostoner Zwischenfall des
Jahres 1773,; als die britischen Teeladungen .ıns Meer gewortien wurden und
amıt die Stunde des amerikanıschen Freiheitskrieges schlug. ber über die-
S  - materiellen Interessen wurden dıe ideellen ıcht vergeSSCH. Dıie Freiheit
der Religion WAarTr immer noch eines der wichtigsten Anlıegen

SO sind die verschiedensten Wege SCWESCIH, die ZUF Virginia-Charter
geführt haben Zunächst und VOL allem die uralte cAristliche Überzeugung VO  3

der Wüuürde und Hoheıt der Person, dann die reformatorische Lehre VO']  a der
Freiheit eines Christenmenschen, der ständische Freiheitsgedanke, die ber-
lieferung VO Widerstandsrecht und die Lehre der Monarchomachen, die
ındividualistische Philosophie der Aufklärung. Gerade die letztere hat be-
wirkt, da{fß die Menschenrechte V  3 Vırginia und der nachfolgenden TYran-
zösıschen Revolution durchaus individualistischen Charakter hatten. Da C  65

auch soz1ale Menschenrechte 1Dt, wurde weıthin nıcht mehr gesehen. Hıer
hat spater die katholische Sozialphilosophie bahnbrechend gewirkt. Erinnert
sSe1 NUur die großen Sozialenzykliken <COS AILL,, Pıus l und Pıus XII

ber die Französische Revolution un ıhre Declarations des droits de
I”homme et du cıtoyen VO  - 1789 haben die individualistischen Menschen-
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rechte Eingang das Verfassungsrechtsleben des Abendlandes gefunden.
Auch hat noch schwere Kämpfe gekostet, bis S1C sich durchsetzten.
Erinnert SC1 iıhr Schicksal der Ägıde Robespierres un des Wohl-
fahrtsausschusses. Die Erklärung von 1793 hat Nn1ie praktische Bedeutung
erlangt Die VO  3 1795 War NUur Jahre Kraftt S1e wurde durch den
Staatsstreich Napoleons 1799 wieder außer Kraft ZESCLZT Nur sechr WEN1S
enthielt die Charte constitutionelle der reSLAUrJeEeFrteEN Bourbonen Von 1814
un ıhre revidierte Fassung VO'  e} 1830 Sowohl der Name Menschenrechte
WIC der Brauch S1C feierlicher Proklamation VOr der eigentlichen Ver-
fassung des Staates verkünden sind damals zunächst nıcht wieder auf-
gelebt Immerhin wurde das Recht der Gleichheit VOTLT dem Gesetz anerkannt,
WIC die Garantıe der persönlichen Freiheit und der freien Religionsausübung
Das echt der freien Meinungsäußerung wurde NUur Rahmen Ge-

anerkannt Vor allem das Lıgentum 1St für unverletzlich erklärt WOTr-

den Ahnlich blieb Frankreich deı Revolution VOo  - 1848 Die volle
Rückkehr A Grundform un dem Grundgedanken der Menschenrechte,
WIC S1C 1789 verkündet wurden, geschah damals nıcht

Auf den Formulierungen der Erklärungen Von 1776 und 1789 beruht
die belgische Verfassung Von 1831 un ıhre Erklärung der Rechte der Bel-
ICI In diesem Sinne verkündete 1849 die Paulskirche die Grundrechte des
deutschen Volkes Langsam wiırd der Katalog der Grundrechte C1M Bestandteil
der me1lsten der Neu entstehenden Verfassungen Für das Deutsche eich
wurden S1C erstmals der Weımarer Verfassunge aufgenommen Zur eit der
Bismarckschen Verfassung WAaircen S1C lediglich den Länderverfassungen
enthalten.

W ıe gefährdet aller Zusicherungen 1 den modernen Staatsverfassun-
SCH die Menschenrechte sınd, hat icht NUur das eutsche Beispiel ZUr Genüge
offenbart. Wır W15SCIH, daß IN1IL NC Federstrich 1933 Deutschland die
wichtigsten Grundrechte außer Kraft ZESELZT wurden.

Dıie modernste eIit bemüht sıch nunmehr, die Menschenrechte auf ber-
nationaler Ebene Zur Geltung bringen. Es sCc1 hingewlesen autf die Be-
mühungen der nach Zusammenbruch des Völkerrechts ohne-
gleichen Schutz der Menschenrechte gelangen ÄAm
10 Dezember 1948 hat die Generalversammlung der Vereıinten Nationen
1116 internationale Erklärung der Menschenrechte proklamıiert. Die An-
nahme der Erklärung erfolgte MI Stiımmen bei Stimmenthaltung
des Ostblocks, Südafrıkas un:! Saudı-Arabiens.

Für die Ablehnung des Ostblocks War mafßgebend die besondere Auf-
fassunz VO W esen der subjektiven öftentlichen Rechte. Individualrechte un:
Sozialrechte sind sow jetischen System untrennbat mıteinander verknüpit
So wurde denn 1inNe Erklärung abgelehnt die die Anerkennung der Indivi-
dualrechte schlechthin orderte Man wollte NUur Erklärung Zustimmen,
die das echt anderem auf Eıgentum, auf Freizügigkeit, Auswanderung,
treie Meinungsäußerung nUur Rahmen der innerstaatlichen Gesetzgebung,

den Grenzen der nationalen Siıcherheit, gemäalß den Interessen der Demo-
kratıie uUuSW kannte Diese Zusätze sollten der Deklaration solche Elastızıtät
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_ verleihen, da{fß S1C m1t der sowjetisc;hen Grundkonzeption  von Staat un
Sozialordnung vereinbar wurde. Dıie Mehrheit der Generalversammlung sah
hierin den Versuch, einzelne Rechte negieren der ıhres Inhalts enNnt-

kleiden.
Südafrika enthielt sıch, weıl die Deklaratıon einem eıl nıcht seiner

Rassengesetzgebung entsprach.
Abgesehen VO.  3 dem Gewicht, das auch der Stimmenthaltung zukommt,

mu{ darauf hingewıiesen werden, da{(ß sıch Jediglich eine Deklaratıon
handelt, einen nach dem gewöhnlichen internationalen Sprach-
gebrauch unverbindlichen Akt Man hat allerdings bei den Verhandlungen
ebhaft den Rechtscharakter der Erklärung gestritten. Der Entwurft eines
Paktes, eınes Vorschlages einem völkerrechtlichen Vertrag, der die
vereinbarenden Staaten positiv-rechtlich gebunden hätte, wurde zurück-
gestellt. ber cselbst WCI11I1 die Deklaration als echte posit1ve Völkerrechts-
quelle angesehen werden könnte, mehr als ıne ZEWISSE moralische Wirkung
käme ihr trotzdem nıcht Denn ware die Instanz, die be1i Verletzung
der Menschenrechte durch einen Staat einschreıten, ıhre Geltung erzwıngen
würde? Dıe Frage der Rechtsfolgen bei ihrer Verletzung 1St aber iıne höchst
problematische. Das erweist auch die iınzwischen abgeschlossene Konvention
des Europarates ber dıe Menschenrechte VO 950 Gemä{fs Abschnitt
dieser Konvention 1St War eın europäischer Gerichtshof für alle Fälle a

ständig, die die Auslegung und Anwendung der Konvention betreffen, jedoch
NUur dann, wenln die beteiligten Staaten oder einer dieser Staaten die Gerichts-
barkeit des Gerichtshofes als obligatorisch anerkannt haben oder wenn diese
Staaten 1mM besonderen Falle der Anrufung des Gerichtes zugestimmt haben
AÄAus dieser Klausel 15t ersichtlıch, wW1e zögernd die Staaten der Moderne autf
Souveränitätsrechte verzichten.

Immerhin sind erhebliche Fortschritte ZUr Sicherung der allzemeinen
Menschenrechte auch auf internationaler Ebene mı1ıt den erwähnten Deklara-
tiıonen bzw Konventionen erzielt worden. Hofifen WIr, daß die Achtung VOL

Menschenrecht und Menschenwürde sıch 1n der ZSaNzZCH Welrt durchsetzt,
daß die Menschheıit einer gesicherten Freiheit 1n ıhren grundlegendsten An

liegen entgegensehen Aann.
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